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BEILAGE ZUR INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ
DER V ORTE [URI , SCHWYZ, UNTERWALDEN, ZUG UND KATH.
GLARUS ] NACH BRUNNEN [VOM 10 . FEBRUAR 1693]

Der Generalvisitator [ Kessler von Konstanz ] habe vorgeschrieben,

dass die weggetragenen Güter [des verstorbenen Geistlichen Phil¬

ipp Kreuel von Baar ] wieder ins Pfrundhaus zurückgebracht wer¬

den müssten . Sei ein Testament vorhanden , solle es diesem

zur Einsicht übergeben werden , damit ein jeder erhalte , was

ihm zustehe . Als Visitator sei er hierzu bevollmächtigt . Widri¬

genfalls könnte dieser das Land [ Zug ? ] nicht verlassen und

wäre genötigt , deswegen einen Kurier nach Konstanz zu entsenden.

- Blatt 35v  leerKopie AH 11 , 35
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